
Der Änderungsantrag wurde  
im Beschlussvorschlag geändert.  

 

 

 

            
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

21.10.2014 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 22.10.2014 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 29.10.2014 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI im Stadtrat Halle 

(Saale) zur Beschlussvorlage "Beantragung von Städtebaufördermitteln 
für das Programmjahr 2015" (Vorlagen-Nr.: VI/2014/00002) 

  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die Maßnahme „Saline Brücke Franz-Schubert-Straße“ wird aus dem  
Förderprogramm „Stadtumbau Aufwertung – nördliche Innenstadt“ für das Programmjahr 
2015 gestrichen.  
 
Die Stadt Halle (Saale) setzt die entsprechenden, frei werdenden Eigenmittel in Höhe von 
915.700 Euro u.a. wie folgt ein:  

 
1. 681 T€ Eigenmittel zur Beantragung weiterer Städtebaufördermittel für 

Spielplätze innerhalb von Fördergebieten (siehe Anlage 1);  
 

2. 234 T€ Eigenmittel zur Sanierung von Spielplätzen außerhalb von 
Fördergebieten – hier Spielplatz Friedenstraße und Spielplatz Kleiner 
Galgenberg (siehe Anlage 1).  

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2014/00271 
Datum:   28.10.2014 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Dr. Meerheim, Bodo 
Plandatum:     
   



 

 

 
anstatt dieser Maßnahmen zu beantragende  
Fördermittel für die Sanierung von weiteren Spielplätzen ein, die in der 
„Spielflächenkonzeption 2013 (Beschluss V/2012/11313) als besonders prioritär benannt 
worden sind“.  

 
 
gez. Dr. Bodo Meerheim  
Vorsitzender der Fraktion  
 
 
 
 
Begründung:                                                                                                                                   
 
Erfolgt mündlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1: 
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